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Raumplanungsverordnung fiir den Kanton Graubiinden
(KRVO)

Vom 24. Mai 2005 (Stand 1. Oktober 2025)

Gestiitzt auf Art. 45 Abs. 1 der Kantonsverfassung” und Art. 105 des Raumpla-
nungsgesetzes” fiir den Kanton Graubiinden

von der Regierung erlassen am 24. Mai 2005

1. Allgemeines

1.1. BEHORDEN

Art. 1 Zustandiges Departement, Fachstelle

! Zustindiges Departement fiir den Bereich Raumplanung ist das Departement fiir
Volkswirtschaft und Soziales (Departement). Es beaufsichtigt den Vollzug der Bun-
desgesetzgebung iiber Zweitwohnungen. *

2 Kantonale Fachstelle fiir Raumplanung ist das Amt fiir Raumentwicklung (Fach-
stelle).

1.2. MEDIATION

Art. 2 Verfahren

' Wird ein hiingiges Verfahren zugunsten einer Mediation sistiert, setzt die Einspra-
che- oder Rechtsmittelbehorde den Parteien Frist an, sich auf eine Mediatorin oder
einen Mediator zu einigen. Kommt keine Einigung zustande, verweist die Behdrde
die Parteien an eine geeignete Person.
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> Das Verfahren wird auf Antrag der Mediatorin oder des Mediators wieder aufge-
nommen. Eine Partei kann die Wiederaufnahme erst verlangen, nachdem sie sich auf
die Mediation in mindestens einer Sitzung ernsthaft eingelassen hat.

1.3. GRUNDLAGEN

Art. 3 Grundlagen

' Als Grundlagen gelten insbesondere Leitbilder, Inventare, Analysen, Untersuchun-
gen, Studien, Konzepte, Ergebnisse der Raumbeobachtung und Sachpldne mit
Grundlagencharakter.

? Die Fachstelle koordiniert die Zusammenarbeit bei der Beschaffung, bei der Ab-
stimmung und beim Austausch von Grundlagen.

1.4. DIGITALE DATEN

Art. 4 Erstellung, Bewirtschaftung, Datenhoheit, Ablage

' Die Fachstelle legt die Anforderungen an die digitale Erstellung und Bewirtschaf-
tung von Grundlagen und Planungsmitteln fest. Sie sorgt dafiir, dass die Qualitét der
Daten sichergestellt ist.

2 Die Datenhoheit liegt beim Planungstriger. Dieser ist fiir die Richtigkeit der Daten
verantwortlich.

’Die aktuellen Raumplanungsdaten fiir Grundlagen und Planungsmittel des
Kantons, der Regionen und der Gemeinden werden bei der Fachstelle abgelegt. *

* Die Fachstelle fordert den Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung in den
Verfahren.

1.5. BEITRAGE AN RAUMPLANERISCHE LEISTUNGEN

Art. 5%

Art. 6 *
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2. Kantonsplanung

2.1. RICHTPLANVERFAHREN

Art. 7 Erarbeitung, Mitwirkungsverfahren

' Die Fachstelle entwirft den kantonalen Richtplan. Sie arbeitet mit den betroffenen
Departementen, Amtsstellen, Regionen und Gemeinden sowie mit weiteren Interes-
sierten zusammen. *

? Die Fachstelle legt den Entwurf fiir den kantonalen Richtplan im Internet und beim
Kanton wihrend 30 Tagen 6ffentlich auf und gibt die Auflage im Kantonsamtsblatt
bekannt. Bei bedeutenden Richtplanvorlagen wird die Auflagefrist angemessen ver-
langert. *

> Withrend der 6ffentlichen Auflage kann jedermann Vorschlige und Einwendungen
einbringen. Diese werden gepriift. Das Ergebnis wird den Mitwirkenden und der Of-
fentlichkeit in geeigneter Form bekannt gegeben.

* Bei Fortschreibungen kann auf die Durchfiihrung des 6ffentlichen Mitwirkungsver-
fahrens zugunsten eines Anhdrungsverfahrens verzichtet werden.

S Ist fiir eine Planung oder ein Bauvorhaben eine Anderung des Richtplans nétig,
sind die erforderlichen 6ffentlichen Auflagen nach Moglichkeit zu koordinieren.

Art. 8 Verfahren vor Bundesbehorden, Bewirtschaftung

! Das Departement vertritt die Regierung gegeniiber den zustindigen Bundesbehor-
den im Genehmigungsverfahren und im Bereinigungsverfahren.

?Die Fachstelle sorgt fiir die laufende Bewirtschaftung und Aktualisierung des
kantonalen Richtplans. Sie arbeitet bei dessen Umsetzung mit anderen Stellen zu-
sammen, sorgt fiir eine geeignete Organisation, informiert periodisch iiber die raum-
liche Entwicklung und fiihrt die Grundlagen nach.

* Der kantonale Richtplan kann bei der Fachstelle eingesehen werden.

2.2. VERFAHREN FUR KANTONALE NUTZUNGSPLANE

Art. 9 Erarbeitung, 6ffentliche Auflage, Erlass

' Die Fachstelle erarbeitet im Auftrag des Departements und nach Anhéren der
betroffenen Gemeinden und Regionen Entwiirfe fiir kantonale Nutzungsplidne nach
diesem Gesetz. *

> Die Fachstelle legt die Entwiirfe fiir kantonale Nutzungsplédne zusammen mit ei-
nem allfdlligen Umweltvertriglichkeitsbericht (UVB) und eventuellen Gesuchen fiir
Zusatzbewilligungen in den betroffenen Gemeinden und beim Kanton wéhrend 30
Tagen oOffentlich auf und gibt die Auflage im amtlichen Publikationsorgan der
Gemeinden und im Kantonsamtsblatt bekannt.
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> Wihrend der offentlichen Auflage kann jedermann Vorschlidge und Einwendungen
einbringen. Diese werden gepriift. Das Ergebnis wird den Mitwirkenden in geeigne-
ter Form bekannt gegeben.

* Einsprachen gegen Gesuche fiir Zusatzbewilligungen sind wihrend der Auflage bei
der Fachstelle einzureichen.

> Nach Abschluss des Auflageverfahrens beschliesst die Regierung iiber den Erlass
der Pléne. Fiir die Koordination mit allfdlligen Zusatzbewilligungen gelten sinnge-
miéss die Bestimmungen tiber die Genehmigung der kommunalen Grundordnung.

3. Regionalplanung

Art. 10 Rahmenvertrige

! Die Fachstelle unterstiitzt die Regionen bei der Erfiillung der regionalen Planungs-
aufgaben. Sie kann mit ihnen Rahmenvertrdge abschliessen, insbesondere iiber
Mehrjahresprogramme, periodische Berichterstattungen, die Umsetzung des kanto-
nalen Richtplans und die Zusammenarbeit. *

Art. 11 Verfahren fiir regionale Richtpldne

" Das fiir die Erarbeitung zustéindige Organ der Region unterbreitet Entwiirfe fiir re-
gionale Richtpldne der Fachstelle zur Vorpriifung. Diese schliesst das Vorpriifungs-
verfahren innert sechs Monaten ab. *

? Das zustéindige Organ der Region legt Entwiirfe fiir regionale Richtpline wihrend
30 Tagen im Internet und in der Region 6ffentlich auf und gibt die Auflage in dem
von ihr bezeichneten amtlichen Publikationsorgan und im Kantonsamtsblatt bekannt.
Bei bedeutenden Richtplanvorlagen verldngert sie die Auflagefrist angemessen. Im
Ubrigen gelten fiir das Mitwirkungsverfahren sinngeméss die Bestimmungen iiber
die Mitwirkung bei der kantonalen Richtplanung. *

> Nach Abschluss des Mitwirkungsverfahrens beschliesst das zustindige Organ der
Region tiber den Erlass oder Anderungen des Richtplans. *

* Regionale Richtpline kdnnen bei der Region oder bei der Fachstelle eingesehen
werden. *
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4. Ortsplanung

4.1. VERFAHREN FUR DIE GRUNDORDNUNG

Art. 12 Vorpriifungsverfahren

' Die Gemeinden unterbreiten Entwiirfe fiir genehmigungspflichtige Pline und Vor-
schriften zusammen mit dem Planungsbericht, einem allfalligen UVB und Unterla-
gen fiir eventuelle Gesuche fiir Zusatzbewilligungen, welche Voraussetzung fiir die
Genehmigung der Nutzungsplanung bilden, der Fachstelle zur Vorpriifung.

? Sind fiir die Genehmigung einer Vorlage Zusatzbewilligungen erforderlich, dussert
sich die Fachstelle im Vorpriifungsbericht gestiitzt auf die Stellungnahmen der zu-
stindigen Fachbehorden, ob diese in Aussicht gestellt werden konnen.

* Die Fachstelle schliesst das Vorpriifungsverfahren bei Teilrevisionen, die keine
verwaltungsinterne Vernehmlassung erfordern, innert zwei Monaten, bei den {ibri-
gen Teilrevisionen sowie bei Gesamtrevisionen innert sechs Monaten ab.

Art. 13 Mitwirkungsauflage

"'Nach Abschluss des Vorpriifungsverfahrens legt der Gemeindevorstand den Ent-
wurf fiir die neuen Vorschriften und Pline zusammen mit dem Planungsbericht, ei-
nem allfilligen UVB und eventuellen Gesuchen fiir Zusatzbewilligungen in der
Gemeinde wihrend 30 Tagen oOffentlich auf und gibt die Auflage im amtlichen Pu-
blikationsorgan der Gemeinde und im Kantonsamtsblatt bekannt.

2 Wihrend der 6ffentlichen Auflage kann jedermann beim Gemeindevorstand Vor-
schldge und Einwendungen einbringen. Dieser priift die Eingaben und nimmt dazu
gegeniiber den Mitwirkenden Stellung. Das Ergebnis des Mitwirkungsverfahrens
wird zuhanden des beschlussfassenden Organs zusammengefasst.

> Wird eine Vorlage nach der Mitwirkungsauflage gedndert und erfolgt keine zweite
Auflage, gibt der Gemeindevorstand die Anderungen in der Publikation des Be-
schlusses iiber den Erlass oder die Anderung der Grundordnung bekannt und teilt
diese ausserdem direkt Betroffenen schriftlich mit.

Art. 14 Genehmigungsverfahren

! Der Gemeindevorstand reicht die vom zustindigen Gemeindeorgan beschlossenen
neuen Vorschriften und Pldne mit Antrag auf Genehmigung sowie allen Unterlagen
und Gesuchen fiir Zusatzbewilligungen der Fachstelle ein.

2 Die Fachstelle holt bei den betroffenen Stellen beziechungsweise zustéindigen Fach-
behérden unter Ansetzung einer Erledigungsfrist die notwendigen Stellungnahmen
beziehungsweise Entscheide iiber Zusatzbewilligungen und Einsprachen ein. Sie ko-
ordiniert Augenscheine.
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Art. 15 Genehmigungsentscheid
' Die Fachstelle erarbeitet nach Vorliegen aller Unterlagen den Genehmigungsent-
scheid.

2 Von Fachbehorden erteilte Zusatzbewilligungen werden in der Regel gleichzeitig
mit dem Genehmigungsentscheid erdffnet. Im Einvernehmen der Parteien kann von
einer gleichzeitigen Ero6ffnung abgesehen werden.

* Die Genehmigungsbehorde erlisst einen Gesamtentscheid, wenn:
1. die Fachstelle und die beteiligten Fachbehorden sich im konkreten Fall darauf

geeinigt haben;

2. das Departement und die Fachbehorden dies generell fiir bestimmte Zusatzbe-
willigungen vereinbart haben;

3. Stellungnahmen von beschwerdeberechtigten Umweltorganisationen oder Pla-

nungsbeschwerden beziehungsweise Einsprachen gegen Gesuche fiir Zusatz-
bewilligungen vorliegen, oder

4. Differenzen zwischen Fachbehdrden und der Genehmigungsbehdrde tiber die
Erteilung von Zusatzbewilligungen bestehen.

4.2. QUARTIERPLANVERFAHREN

Art. 16 Einleitung

' Der Gemeindevorstand gibt die Absicht zur Einleitung einer Quartierplanung unter
Hinweis auf den Zweck der Planung und die Durchfiihrung einer allfélligen
Landumlegung oder Grenzbereinigung im amtlichen Publikationsorgan der Gemein-
de bekannt. Gleichzeitig legt er den Plan mit der vorgesehenen Abgrenzung des Pla-
nungsgebietes wihrend 30 Tagen in der Gemeinde 6ffentlich auf. Betroffene sind
vor der Auflage schriftlich zu benachrichtigen. *

2 Wihrend der 6ffentlichen Auflage kann beim Gemeindevorstand gegen die beab-
sichtigte Einleitung des Verfahrens und die Abgrenzung des Planungsgebietes Ein-
sprache erhoben werden. Fiir die Einsprachelegitimation gelten die gleichen Voraus-
setzungen wie fiir die Planungsbeschwerde an die Regierung. Einwendungen gegen
das Verfahren an sich und das Planungsgebiet konnen im weiteren Verfahren nicht
mehr erhoben werden.

* Die 6ffentliche Auflage ist zu wiederholen, wenn das vorgesehene Planungsgebiet
aufgrund von Einsprachen geindert wird. Betreffen die Anderungen lediglich einzel-
ne Beteiligte, so ist diesen anstelle einer nochmaligen 6ffentlichen Auflage Gelegen-
heit zur Einsprache innert einer Frist von 30 Tagen zu geben. *

*Nach Abschluss des Auflageverfahrens erldsst der Gemeindevorstand den Einlei-
tungsbeschluss, erdffnet diesen den Beteiligten und allfélligen Einsprechenden und
bringt ihn der Fachstelle zur Kenntnis. *
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Art. 17 Erarbeitung des Quartierplans

' Nach Eintritt der Rechtskraft des Einleitungsbeschlusses lisst der Gemeindevor-
stand den Quartierplan durch Fachleute erarbeiten. Die Beteiligten erhalten Gelegen-
heit zur Mitwirkung.

2 Der Gemeindevorstand legt die Anforderungen an die Ausgestaltung der einzelnen
Bestandteile des Quartierplans fest und sorgt dafiir, dass die dffentlichen Interessen
bei der Planung beriicksichtigt werden. Er unterbreitet Entwiirfe fiir Quartierplane
vor der 6ffentlichen Auflage dem Grundbuchamt zur formellen Priifung.

Art. 18 Offentliche Auflage, Einsprache

' Der Gemeindevorstand legt den Entwurf fiir den Quartierplan wihrend 30 Tagen in
der Gemeinde offentlich auf. Erfordert die Planung eine Umweltvertriaglichkeitsprii-
fung (UVP), wird gleichzeitig der UVB aufgelegt. *

* Die Auflage des Quartierplans wird im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde
offentlich bekannt gegeben. Bei Verfahren mit UVP ist die 6ffentliche Auflage
gleichzeitig auch im Kantonsamtsblatt zu publizieren. Die Betroffenen werden vor
der Auflage des Quartierplans schriftlich benachrichtigt.

> Withrend der offentlichen Auflage kann beim Gemeindevorstand schriftlich und
begriindet Einsprache erhoben werden. Fiir die Einsprachelegitimation gelten die
gleichen Voraussetzungen wie fiir die Planungsbeschwerde an die Regierung.

* Die 6ffentliche Auflage ist zu wiederholen, wenn der Quartierplan aufgrund von
Einsprachen geiindert wird. Betreffen die Anderungen lediglich einzelne Beteiligte,
so ist diesen anstelle einer nochmaligen 6ffentlichen Auflage Gelegenheit zur Ein-
sprache innert einer Frist von 30 Tagen zu geben. *

Art. 19 Erlass, In-Kraft-Treten

'Nach Abschluss des Auflageverfahrens erldsst der Gemeindevorstand oder, falls
das Gemeinderecht dies bestimmt, der Gemeinderat den Quartierplan. Gleichzeitig
entscheidet die fiir den Erlass zustéindige Behorde tiber allféllige Einsprachen.

2 Der Erlass ist den Beteiligten und allfélligen Einsprechenden schriftlich zu eroff-
nen und der Fachstelle zur Kenntnis zu bringen. Bei Quartierplanungen mit UVP ist
der Beschluss auch im Kantonsamtsblatt bekannt zu geben. *

3 Quartierpline treten mit unbeniitztem Ablauf der Beschwerdefrist oder rechtskraf-
tigem Abschluss von Rechtsmittelverfahren in Rechtskraft. Nach Eintritt der
Rechtskraft ldsst der Gemeindevorstand den Quartierplan im Grundbuch anmer-
ken. *

Art. 20 Kostenverteiler

! Nach Abschluss der Quartierplanung legt der Gemeindevorstand die von den Quar-
tierplanbeteiligten zu tragenden Anteile an den Planungskosten aufgrund der tatsach-
lichen Aufwendungen und des verbindlichen Verteilschliissels geméss Quartierplan
in einem Kostenverteiler fest.
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*Die von den Quartierplanbeteiligten zu tragenden Anteile an den Kosten der
Erschliessung und Ausstattung werden vom Gemeindevorstand in gleicher Weise
nach Fertigstellung aller oder einzelner Erschliessungswerke in einem einzigen oder
gestaffelt in mehreren Kostenverteilern festgelegt.

* Der Entwurf des Kostenverteilers ist den Quartierplanbeteiligten unter Hinweis auf
die Méglichkeit zur Einsichtnahme in die Abrechnungsbelege zuzustellen.

* Gegen den Entwurf des Kostenverteilers kann innert 30 Tagen seit Mitteilung beim
Gemeindevorstand schriftlich und begriindet Einsprache erhoben werden. Wird der
Kostenverteiler aufgrund von Einsprachen geédndert, ist den Beteiligten Gelegenheit
zu erneuter Einsprache innert 30 Tagen zu geben. *

* Nach Abschluss des Einspracheverfahrens entscheidet der Gemeindevorstand iiber
den Kostenverteiler und erdffnet den Entscheid den Beteiligten. Gleichzeitig werden
die Kostenanteile in Rechnung gestellt.

S Fiir die Falligkeit, den Einzug und die Stundung von Kostenanteilen gelten die Be-
stimmungen iiber das Beitragsverfahren.

Art. 21 Aufhebung oder Anderung von Quartierplinen

! Haben sich die Verhiltnisse seit dem Erlass erheblich geidndert, werden Quartier-
pldne von Amtes wegen oder auf Antrag von Quartierplanbeteiligten tiberpriift und
notigenfalls angepasst. Eine Anpassung ist insbesondere vorzunehmen, wenn ein
noch nicht ausgefiihrter Quartierplan gednderten Vorschriften der Grundordnung
nicht mehr entspricht.

2 Fiir die Aufhebung oder Anderung von Quartierplinen gelten sinngemdss die Be-
stimmungen iiber das Quartierplanverfahren.

4.3. BEITRAGSVERFAHREN

Art. 22 Einleitung
1. Offentliche Auflage

! Das Beitragsverfahren ist in der Regel vor Beginn der Bauarbeiten einzuleiten. In
begriindeten Fillen ist eine spatere Einleitung moglich.

> Der Gemeindevorstand gibt die Absicht zur Einleitung eines Beitragsverfahrens
unter Hinweis auf das beitragspflichtige Werk sowie den vorgesehenen Kostenanteil
der offentlichen und der privaten Interessenz im amtlichen Publikationsorgan der
Gemeinde bekannt. Gleichzeitig legt er den Plan mit der vorgesehenen Abgrenzung
des Beitragsgebietes (Beitragsperimeter) wahrend 30 Tagen in der Gemeinde 6ffent-
lich auf. *

* Betroffene sind vor der Auflage schriftlich zu benachrichtigen.
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Art. 23 2. Einsprache, Beschluss

' Wihrend der 6ffentlichen Auflage kann beim Gemeindevorstand gegen die beab-
sichtigte Einleitung des Verfahrens, den vorgesehenen Beitragsperimeter sowie ge-
gen den Anteil der 6ffentlichen und privaten Interessenz Einsprache erhoben wer-
den.

% Die 6ffentliche Auflage ist zu wiederholen, wenn der vorgesehene Beitragsperime-
ter aufgrund von Einsprachen geindert wird. Betreffen die Anderungen lediglich
einzelne Beteiligte, so ist diesen anstelle einer nochmaligen 6ffentlichen Auflage
Gelegenheit zur Einsprache innert einer Frist von 30 Tagen zu geben. *

> Nach Abschluss des Auflageverfahrens erldsst der Gemeindevorstand den Einlei-
tungsbeschluss und erdffnet diesen den Beteiligten und allfélligen Einsprechenden.
Einwendungen gegen das Beitragsverfahren an sich, den Beitragsperimeter und den
Anteil der o6ffentlichen und privaten Interessenz konnen im weiteren Verfahren nicht
mehr erhoben werden.

Art. 24 Kostenverteiler
1. Erarbeitung

! Nach Eintritt der Rechtskraft des Einleitungsbeschlusses und Abnahme des Werkes
erarbeitet der Gemeindevorstand den Kostenverteiler.

% Der Kostenverteiler umfasst mindestens eine Zusammenstellung der Gesamtkosten
des Werkes unter Angabe allfélliger Subventionen, einen eventuellen Plan mit Bei-
tragszonen sowie die Aufteilung der Kosten unter den Beitragspflichtigen samt Er-
lauterungen.

Art. 25 2. Offentliche Auflage, Einsprache, Erlass

' Der Gemeindevorstand stellt den Entwurf des Kostenverteilers den Beitragspflich-
tigen unter Hinweis auf die Moglichkeit zur Einsichtnahme in die Grundlagen zu.

> Gegen den Entwurf des Kostenverteilers konnen die Beitragspflichtigen innert 30
Tagen beim Gemeindevorstand schriftlich und begriindet Einsprache erheben. Wird
der Kostenverteiler aufgrund von Einsprachen gedndert, ist den Beteiligten Gelegen-
heit zu erneuter Einsprache innert 30 Tagen zu geben. *

*Nach Abschluss des Auflageverfahrens entscheidet der Gemeindevorstand iiber
den Kostenverteiler und erdffnet den Entscheid den Beitragspflichtigen. Gleichzeitig
werden die Beitrdge in Rechnung gestellt.

Art. 26 Falligkeit, Einzug, Stundung

' Die Beitrdge werden mit Eintritt der Rechtskraft des Kostenverteilers zur Bezah-
lung fallig. Akontozahlungen werden mit der Zustellung der Rechnung zur Bezah-
lung fallig.

% Fillige Beitrige und Akontozahlungen sind innert 60 Tagen seit Zustellung der
Rechnung zu bezahlen. Bei verspiteter Zahlung wird ein Verzugszins in der Hohe
des jeweils geltenden kantonalen Verzugszinses berechnet.
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> Der Gemeindevorstand kann in Hérteféllen die Bezahlung félliger Beitrige fiir
hochstens zehn Jahre mit oder ohne Verzinsung ganz oder teilweise aufschieben.
Die Stundung wird nur gewihrt, wenn der gestundete Beitrag anerkannt und durch
freiwillige Eintragung des gesetzlichen Pfandrechts sichergestellt wird.

*Das Gesuch um Stundung von Beitréigen ist innert 30 Tagen seit Empfang der
Rechnung bei der Gemeinde einzureichen.

Art. 27 Anderung der Verhiltnisse

! Andern sich wegen baulicher Massnahmen oder der Art der Beniitzung des Werkes
innert zehn Jahren nach Rechtskraft des Kostenverteilers die Sondervorteile oder das
Verhiltnis zwischen offentlicher und privater Interessenz wesentlich, so kann auf
Antrag von Beitragspflichtigen oder von Amtes wegen ein neues Beitragsverfahren
eingeleitet werden.

?Die gestiitzt auf den friiheren Entscheid geleisteten Beitrige sind ohne Zins und
nicht indexiert anzurechnen.

* Die Beitrige sind nach dem neuen Kostenverteiler nachzuzahlen oder zu erstatten.

4.4. VERFAHREN FUR LANDUMLEGUNGEN UND
GRENZBEREINIGUNGEN

Art. 28 Grundsatz

! Die nachfolgenden Verfahrensvorschriften gelten fiir Landumlegungen und Grenz-
bereinigungen, die als selbstidndige Verfahren oder in Verbindung mit einem Nut-
zungsplanverfahren gemiss Raumplanungsgesetzgebung durchgefiihrt werden.
>Wird die Landumlegung oder Grenzbereinigung mit einer Nutzungsplanung ver-
bunden, fiir deren Auflage zusitzlich die Publikation im Kantonsamtsblatt vorge-
schrieben ist, gelten diese Anforderungen an die 6ffentliche Publikation auch fiir die
verschiedenen Auflagen der Landumlegung oder Grenzbereinigung. *

* Die fiir die Durchfiihrung des Verfahrens zustindige Behérde zieht fiir die Erarbei-
tung der Landumlegung und Grenzbereinigung Fachleute bei. Sie gibt den Beteilig-
ten in den einzelnen Verfahrensstadien Gelegenheit zur Mitwirkung.

* Die nachfolgenden Bestimmungen iiber die Einleitung der Landumlegung, die
Aufnahme des alten Bestandes und die Neuzuteilung finden sinngemiss auch auf
Grenzbereinigungen Anwendung.

10
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Art. 29 Einleitung
1. Offentliche Auflage

' Die zustéindige Behodrde gibt die Absicht zur Einleitung einer Landumlegung oder
Grenzbereinigung unter Hinweis auf den Zweck der Massnahme, die Abgrenzung
des Beizugsgebietes sowie die Art und Weise der Durchfithrung im amtlichen Publi-
kationsorgan der Gemeinde bekannt. Gleichzeitig legt sie den Plan mit der vorgese-
henen Abgrenzung des Beizugsgebietes wihrend 30 Tagen in der Gemeinde 6ffent-
lich auf. *

? Betroffene sind vor der Auflage schriftlich zu benachrichtigen.

Art. 30 2. Einsprache, Beschluss

"'Wihrend der 6ffentlichen Auflage kann bei der zustindigen Behodrde gegen die be-
absichtigte Einleitung des Verfahrens und das vorgesehene Beizugsgebiet Einspra-
che erhoben werden. Fiir die Einsprachelegitimation gelten die gleichen Vorausset-
zungen wie fiir die Planungsbeschwerde an die Regierung.

? Die offentliche Auflage ist zu wiederholen, wenn das vorgesehene Beizugsgebiet
aufgrund von Einsprachen geéndert wird. Betreffen die Anderungen lediglich einzel-
ne Beteiligte, so ist diesen anstelle einer nochmaligen 6ffentlichen Auflage Gelegen-
heit zur Einsprache innert einer Frist von 30 Tagen zu geben. *

* Nach Abschluss des Auflageverfahrens erlisst die zustindige Behorde den Einlei-
tungsbeschluss und er6ffnet diesen den Beteiligten und allfélligen Einsprechenden.
Einwendungen gegen das Verfahren an sich und das Beizugsgebiet konnen im wei-
teren Verfahren nicht mehr erhoben werden.

Art. 31 Aufnahme und Auflage des alten Bestandes

! Nach Eintritt der Rechtskraft des Einleitungsbeschlusses erstellt die zustéindige Be-
horde den Bestandesplan und das Bestandesverzeichnis unter Mitwirkung des
Grundbuchamtes.

? Die zustindige Behorde legt die Entwiirfe fiir den Bestandesplan und das Bestan-
desverzeichnis wihrend 30 Tagen in der Gemeinde 6ffentlich auf und gibt die Auf-
lage im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde bekannt. Betroffene werden vor
der Auflage schriftlich benachrichtigt. *

> Withrend der 6ffentlichen Auflage kdnnen Betroffene bei der zustindigen Behorde
schriftlich und begriindet Einsprache erheben.

* Die offentliche Auflage ist zu wiederholen, wenn der Bestandesplan oder das Be-
standesverzeichnis aufgrund von Einsprachen geéindert werden. Betreffen die Ande-
rungen lediglich einzelne Beteiligte, so ist diesen anstelle einer nochmaligen 6ffent-
lichen Auflage Gelegenheit zur Einsprache innert einer Frist von 30 Tagen zu ge-
ben. *

* Die Auflage des alten Bestandes kann mit der Auflage der Neuzuteilung zusam-
mengelegt werden.
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Art. 32 Neuzuteilung

1. Erarbeitung, 6ffentliche Auflage
! Nach rechtskriftiger Feststellung des alten Bestandes erarbeitet die zustindige Be-
horde die fiir die Umlegung erforderlichen Plane und Verzeichnisse. Diese enthalten
insbesondere Angaben iiber:

1. die Landabziige;

2. die Zuteilung der neuen Grundstiicke;

3. die Bereinigung der beschrinkten dinglichen Rechte, Vormerkungen und An-
merkungen;

4. den Geldausgleich fiir die nicht durch Boden ausgleichbaren Mehr- oder Min-
derwerte;

5. die Verteilung der Kosten der Landumlegung (Verteilschliissel).

* Nach Priifung der Pline und Verzeichnisse durch das Grundbuchamt und einer all-
falligen Bereinigung legt die zustéindige Behorde die Entwiirfe wéahrend 30 Tagen in
der Gemeinde 6ffentlich auf und gibt die Auflage im amtlichen Publikationsorgan
der Gemeinde bekannt. Betroffene werden vor der Auflage schriftlich benachrich-
tigt. *

Art. 33 2. Einsprache, Entscheid

"'Wihrend der 6ffentlichen Auflage kann bei der zustéindigen Behérde schriftlich
und begriindet Einsprache erhoben werden. Fiir die Einsprachelegitimation gelten
die gleichen Voraussetzungen wie fiir die Planungsbeschwerde an die Regierung.

2 Die offentliche Auflage ist zu wiederholen, wenn die Neuzuteilung aufgrund von
Einsprachen gedndert wird. Betreffen die Anderungen lediglich einzelne Beteiligte,
so ist diesen anstelle einer nochmaligen 6ffentlichen Auflage Gelegenheit zur Ein-
sprache innert einer Frist von 30 Tagen zu geben. *

3 Nach Abschluss des Auflageverfahrens sorgt die zustindige Behorde fiir die Erstel-
lung der Mutationsdokumente. Gestiitzt darauf beschliesst sie iiber die Landumle-
gung und er6ffnet den Beschluss allen Beteiligten und allfélligen Einsprechenden.

Art. 33a * Zusammenlegung

! Die einzelnen Verfahrensabschnitte kdnnen zusammengelegt werden.

Art. 34 In-Kraft-Treten, grundbuchlicher Vollzug

! Landumlegungen und Grenzbereinigungen treten mit unbeniitztem Ablauf der Re-
kursfrist oder rechtskriaftigem Abschluss von Rechtsmittelverfahren in Rechtskraft.

> Nach Eintritt der Rechtskraft meldet die zustéindige Behorde die Landumlegung
oder Grenzbereinigung beim zustindigen Grundbuchamt zum grundbuchlichen
Vollzug an.
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3 Uber die neu zugeteilten Grundstiicke darf erst nach dem Eigentumserwerb verfiigt
werden. Die zustdndige Behorde kann auf Antrag die Beteiligten erméchtigen, von
einzelnen oder allen Grundstiicken vorzeitig Besitz zu ergreifen oder andere Rechte
auszuiiben.

Art. 35 Kostenverteiler

' Nach Abschluss der Landumlegung oder Grenzbereinigung legt die zustéindige Be-
horde die von den Beteiligten zu tragenden Anteile an den Kosten der Landumle-
gung oder Grenzbereinigung aufgrund der tatsdchlichen Aufwendungen und des ver-
bindlichen Verteilschliissels geméss Neuzuteilung in einem Kostenverteiler fest.

2 Der Entwurf des Kostenverteilers ist den Beteiligten unter Hinweis auf die Mog-
lichkeit zur Einsichtnahme in die Abrechnungsbelege zuzustellen.

> Gegen den Entwurf des Kostenverteilers konnen die Beteiligten innert 30 Tagen
seit Mitteilung bei der zustindigen Behorde schriftlich und begriindet Einsprache er-
heben. Wird der Kostenverteiler aufgrund von Einsprachen gedndert, ist den Betei-
ligten Gelegenheit zu erneuter Einsprache innert 30 Tagen zu geben. *

* Nach Abschluss des Einspracheverfahrens entscheidet die zustéindige Behorde liber
den Kostenverteiler und er6ffnet den Entscheid den Beteiligten. Gleichzeitig werden
die Kostenanteile in Rechnung gestellt.

> Fiir die Filligkeit, den Einzug und die Stundung von Kostenanteilen gelten die Be-
stimmungen iiber das Beitragsverfahren.

4.5. AUSFUHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUR
BUNDESGESETZGEBUNG UBER ZWEITWOHNUNGEN *

Art. 35a * Ortsbildpriagende Bauten innerhalb der Bauzonen
1. Grundsatz

! Die Bestimmung der ortsbildprigenden Bauten im Sinne der Bundesgesetzgebung

iber Zweitwohnungen erfolgt grundsitzlich im Verfahren fiir die kommunale
Grundordnung auf der Basis eines Gesamtkonzepts iiber das Ortsbild.

Art. 35b * 2. Ausnahme

' Ausnahmsweise kann die Baubewilligungsbehorde eine Baute als ortsbildprigend

bezeichnen, wenn:

a)  die Baute Gegenstand eines Baubewilligungsverfahrens fiir deren Umbau oder
Umnutzung zu Wohnzwecken bildet;

b) fiir sie bereits in der vor dem 1. Januar 2016 beschlossenen kommunalen
Grundordnung eine Erhaltungsregelung auf der Basis eines Gesamtkonzepts
tiber das Ortsbild besteht; und

¢)  die Denkmalpflege Graubiinden angehort worden ist.

2 Die Bezeichnung als ortsbildprigend ist in die Baubewilligung aufzunehmen.
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Art. 35¢* Geschiitzte Bauten innerhalb der Bauzonen

' Bauten gelten als geschiitzt im Sinne der Bundesgesetzgebung iiber Zweitwohnun-
gen, wenn sie in der kommunalen Grundordnung oder gestiitzt auf die Natur- und
Heimatschutzgesetzgebung unter Schutz gestellt sind.

Art. 35d * Gemeinsame Vorschriften

! Projekte fiir Umbauten oder Umnutzungen von ortsbildprigenden oder geschiitzten
Bauten unterliegen der Gestaltungsberatung.

2 Die Bauabsichten sind vor der Ausarbeitung der Projektpline der Baubewilligungs-
behorde bekanntzugeben. Diese legt zusammen mit der Bauherrschaft und der Ge-
staltungsberatung unter Beachtung der Erhaltungsziele sowie des Gebaudeinventars
die Schutz- und Erhaltungsanordnungen fest.

*Vor Erteilung der Baubewilligung unterbreitet die Baubewilligungsbehdrde die
Projektplédne der Denkmalpflege Graubiinden zu einer abschliessenden Stellungnah-
me.

Art. 35e *

4.6. BAULANDMOBILISIERUNG *

Art. 35f* Kaufrecht der Gemeinde

"' Will die Gemeinde das Kaufrecht ausiiben, erldsst sie gegeniiber der Grundeigentii-
merin oder dem Grundeigentiimer eine entsprechende Verfiigung und gibt darin die
beanspruchten Rechte und den angebotenen Kaufpreis bekannt. Die Betroffenen
sind vorgéngig anzuhodren.

2 Konnen sich die Parteien iiber die Hohe des Kaufpreises nicht einigen, kann jede
Partei bei der zustindigen Enteignungskommission die Durchfiihrung des Schit-
zungsverfahrens verlangen.

Art. 35g * Befristete Planungsmassnahmen

'Liuft die Frist bei befristeten Einzonungen, Umzonungen oder Aufzonungen ge-
miss Artikel 19h des Gesetzes unbenutzt ab, hilt dies der Gemeindevorstand gegen-
iiber den Betroffenen in einer Feststellungsverfiigung fest.

2 Der Gemeindevorstand teilt die rechtskriftige Feststellungsverfiigung der Fachstel-
le mit.
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4.7. AUSGLEICH PLANUNGSBEDINGTER VOR- UND
NACHTEILE *

Art. 35h * Kiirzung der Mehrwertabgabe, Koordination

" Der bei einer Einzonung entstandene Mehrwert ist um den Betrag zu kiirzen, der
innert fiinf Jahren seit Rechtskraft der Planungsmassnahme zur Beschaffung einer
landwirtschaftlichen Ersatzbaute zur Selbstbewirtschaftung verwendet wird.

? Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer, die eine Mehrwertabgabe gemiss
dem Gesetz zu entrichten haben, sind von der Abgabepflicht geméss der Waldge-
setzgebung befreit.

Art. 35i * Vertragliche Losungen

' Die Gemeinden sind bei zusitzlichen Abgabetatbestéinden gemiss Artikel 19j Ab-
satz 2 des Gesetzes in der Bemessung und Ausgestaltung der Mehrwertabschdpfung
frei und konnen mit den Betroffenen neben oder anstelle von Geldleistungen auch
andere Leistungen vereinbaren.

? Sie konnen im Baugesetz erginzende Bestimmungen erlassen.

Art. 355 * Teuerung

"Hat sich der Landesindex der Konsumentenpreise seit Rechtskraft der Veranla-
gungsverfliigung um mehr als zehn Prozentpunkte verdndert, erhéht oder erméssigt
sich die veranlagte Mehrwertabgabe ebenfalls um zehn Prozentpunkte.

Art. 35k * Verfahren fiir die Mehrwertabgabe
1. Orientierung, Veranlagung, Mitteilung

" Der Gemeindevorstand orientiert auf den Beginn der Mitwirkungsauflage fiir die
abgabepflichtige Planung hin die potentiell von einer Mehrwertabgabe betroffenen
Grundeigentiimerinnen oder Grundeigentiimer individuell {iber die voraussichtliche
Abgabepflicht und wenn moglich iiber die voraussichtliche Abgabehohe.

2 Nach der Rechtskraft der Planung und nach der Anhdrung der Abgabepflichtigen
erldsst der Gemeindevorstand die Veranlagungsverfiigungen. Bei baurechtsbelaste-
ten Grundstiicken sind die Veranlagungsverfiigungen sowohl den Baurechtsnehmen-
den als auch den Grundeigentiimerinnen oder Grundeigentiimern zu er6ffnen.

> Der Gemeindevorstand teilt der Fachstelle Veranlagungsverfiigungen fiir Mehr-
wertabgaben als Folge von Einzonungen mit.

Art. 351* 2. Falligkeit

'Das Grundbuchamt meldet dem Gemeindevorstand sowie der Fachstelle den
Eigentumsiibergang von Grundstiicken mit angemerkter Mehrwertabgabepflicht.

? Der Gemeindevorstand teilt der Fachstelle Baubewilligungen fiir Grundstiicke mit
angemerkter Mehrwertabgabepflicht mit.
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Art. 35Sm * 3. Bezug

' Der Gemeindevorstand stellt die fillige Mehrwertabgabe beim Filligkeitsgrund der
Uberbauung im Rahmen der Baubewilligung und beim Filligkeitsgrund der Verius-
serung mit separater Er6ffnung innert 30 Tagen seit der Verdusserung in Rechnung.
Der Gemeindevorstand orientiert die Fachstelle, wenn er Abgaben in Rechnung
stellt.

> Die Zahlungsfrist betriigt 60 Tage ab Rechnungsstellung oder Rechtskraft einer
Rechnungsverfiigung. Fiir verspétete Zahlungen ist ein Verzugszins in der Hohe des
jeweils geltenden kantonalen Verzugszinses geschuldet.

* Der Gemeindevorstand kann in Hirtefillen die Bezahlung der Abgabe fiir lings-
tens fiinf Jahre mit oder ohne Verzinsung ganz oder teilweise aufschieben. Die Stun-
dung wird nur gewéhrt, wenn der gestundete Betrag anerkannt wird. Das Gesuch um
Stundung ist innert 30 Tagen seit Empfang der Rechnung bei der Gemeinde einzu-
reichen.

*Der Gemeindevorstand iiberweist den Kantonsanteil am Abgabeertrag innert 30
Tagen seit Rechnungsstellung durch die Fachstelle. Dies gilt auch dann, wenn er die
Abgabe gestundet hat.

Art. 35n * 4. Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich
' Die kantonale Spezialfinanzierung wird von der Fachstelle verwaltet, die kommu-
nale vom Gemeindevorstand.

2 Das Gemeinderecht kann die kommunale Spezialfinanzierung, insbesondere deren
Verwendungszwecke sowie die Ausgabekompetenzen, néher regeln.

5. Kantonale Bauvorschriften

5.1. BEGRIFFE UND MESSWEISEN

Art. 36 * Umsetzung IVHB

' Die Gemeinden passen ihre Baugesetze an die Interkantonale Vereinbarung iiber
die Harmonisierung der Baubegriffe vom 22. September 2005 (IVHB) an. Fiir die
Anpassung gelten sinngemiss die Fristen von Artikel 107 Absatz 1 des Gesetzes.
Bis zur Anpassung richten sich die Begriffe und Messweisen nach den geltenden
kommunalen Baugesetzen.

2 Verwendet das kantonale Raumplanungsrecht Begriffe und Instrumente, die Ge-
genstand der IVHB bilden, gelten unmittelbar die in den Anhéngen zur IVHB und in
den dazugehorigen Erlduterungen enthaltenen Definitionen.
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Art. 37 * Nutzungsziffern

' Die Gemeinden konnen zur Regelung des Nutzungsmasses neben oder anstelle der
in der IVHB umschriebenen Nutzungsziffern auch das Instrument der Ausniitzungs-
ziffer (AZ) vorsehen.

2 Fiir die AZ gilt die Definition gemiss Artikel 37a. Sofern die Gemeinden iiber ab-
weichende Definitionen verfiigen, passen sie diese innert der Frist von Arti-
kel 36 Absatz 1 an die Definition von Artikel 37a an. Bis zur Anpassung gilt die De-
finition der geltenden kommunalen Baugesetze.

* Die Baubehérde fiihrt eine Kontrolle iiber die Ausniitzung der Grundstiicke.

Art. 37a * Ausniitzungsziffer (AZ)

' Die AZ ist das Verhiltnis der anrechenbaren Geschossfliche (aGF) zur anrechen-

baren Grundstiicksfliche (aGSF). Sie wird berechnet: AZ = aGF / aGSF

2 Als anrechenbare Geschossfliche (aGF) gelten folgende Flichen:

1. Hauptnutzflachen (HNF);

2. Nebennutzflichen (NNF), Verkehrsflichen (VF) und Konstruktionsflichen
(KF), soweit sie Rdume oder Raumteile betreffen, die mehr als 1.60 m iiber
das massgebende oder tiefer gelegte Terrain hinausragen.

3 Nicht angerechnet werden:

1. Alle Flachen unter 1.60 m lichter Hohe;

. Funktionsfldachen (FF);

3. Folgende Arten von Nebennutzflichen (NNF): Fahrzeugeinstellrdume,
Schutzrdume, Kehrichtraume, Gartenhduschen fiir Gartengeréte und derglei-
chen, Holzschopfe sowie Kleintierstille.

* Die Definition der Flichen richtet sich nach der Norm SIA 416.

3 Zur anrechenbaren Grundstiicksfldche gehoren die in der entsprechenden Bauzone

liegenden Grundstiicksflichen bzw. Grundstiicksteile mit Einschluss der Flachen der

Hauszufahrten. Nicht angerechnet werden die Fldchen der Grund-, Grob- und Fei-

nerschliessung.

5.2. LANDWIRTSCHAFTLICHER WOHNRAUM

Art. 38 Dauerwohnraum

! Sofern die Voraussetzungen fiir landwirtschaftlichen Dauerwohnraum in der Land-
wirtschaftszone erfiillt sind, werden in der Regel eine Betriebsleiterwohnung mit
Biiro und eine Wohnung fiir die abtretende Generation (Altenteil I) bewilligt. Bei
nachgewiesenem Bedarf kdnnen eine zusétzliche Kleinwohnung (Altenteil II) fiir die
auf dem Hof lebende dritte Generation sowie Zimmer fiir Lehrlinge und Angestellte
bewilligt werden.

2 Es gelten folgende Hochstmasse:

a)  Betriebsleiterwohnung: 165 m?> BGF
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b)  Altenteil I: 90 m*> BGF

¢)  Altenteil II: 50 m?> BGF

d)  Biiro: 15 m? BGF

e)  Lehrlinge und Angestellte: je 20 m? BGF

3 In besonderen Fillen darf von den Hochstmassen der Betriebsleiterwohnung und
der Altenteile abgewichen werden, sofern die Summe der Hochstmasse zusammen
nicht tiberschritten wird. Bei bestehenden Wohnbauten, die vor In-Kraft-Treten die-
ser Verordnung bewilligt wurden, darf auch von der Summe der Hochstmasse ge-
ringfiigig abgewichen werden, wenn dies fiir eine zeitgeméisse Wohnnutzung unum-
génglich oder zur Erhaltung wertvoller Bausubstanz erforderlich ist.

4 Altenteile konnen in der Zeit, wihrend der sie nicht bendtigt werden, voriiberge-
hend zu landwirtschaftsfremden Wohnzwecken genutzt werden.

Art. 39 Temporarwohnraum

" Sofern die Voraussetzungen fiir landwirtschaftlichen Tempordrwohnraum in der
Landwirtschaftszone erfiillt sind, werden Bauten bis zu folgenden Hochstmassen be-
willigt:

a)  Maiensisshiitte: 50 m*> BGF

b)  Heuerhiitte: 15 m> BGF

¢)  Alp- und Hirtenhiitte: BGF nach Bedarf

% Stallkammern werden, wenn die Voraussetzungen erfiillt sind, bis zu einem
Hochstmass von 15 m? bewilligt. Sie sind zu entfernen, wenn die Voraussetzungen
fiir die Bewilligung weggefallen sind.

5.3. BAUTEN UND ANLAGEN IN DER GEFAHRENZONE 1 *

Art. 39a * Erneuerung bestehender Bauten und Anlagen

' Als Erneuerung von Bauten und Anlagen, die dem Aufenthalt von Menschen und
Tieren dienen, gilt insbesondere die Instandhaltung, die Instandstellung und die Mo-
dernisierung. In der Gefahrenzone 1 sind Erweiterungen solcher Bauten und Anla-
gen, vorbehiltlich der folgenden Absétze, unzuldssig.

2 Ausnahmsweise ist im Rahmen einer Erneuerung die Erweiterung von Bauten und
Anlagen, die von einem landwirtschaftlichen oder gewerblichen Saisonbetrieb ge-
nutzt werden, innerhalb des bestehenden Gebaudevolumens zuléssig, wenn:

a)  die Erweiterung nétig ist, um den aktuellen Anforderungen an die Hygiene ge-
recht zu werden, namentlich beziiglich Kiiche, Lager und sanitdrer Einrichtun-
gen; und

b)  keine Nutzungsintensivierung erfolgt.
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3 Ausnahmsweise ist im Rahmen einer Erneuerung die Erweiterung von Bauten und
Anlagen, die von einem landwirtschaftlichen oder gewerblichen Saisonbetrieb ge-
nutzt werden, ausserhalb des bestehenden Gebédudevolumens zuldssig, wenn:

a)  die Erweiterung nétig ist, um den aktuellen Anforderungen an die Hygiene ge-
recht zu werden, namentlich beziiglich Kiiche, Lager und sanitédrer Einrichtun-
gen,

b)  keine Nutzungsintensivierung erfolgt;

¢)  keine Alternativen zu einer Erweiterung ausserhalb des bestehenden Gebéude-
volumens zur Verfiigung stehen;

d) insgesamt eine Verbesserung der Schutzsituation erfolgt;

e) sich die Nutzung jeweils auf eine befristete Saison ausserhalb des Gefahren-
zeitraums beschrinkt; und

f) die Gemeinde die beschrinkte Nutzung gemiss Litera ¢ mittels Massnahmen
im Rahmen eines Konzepts sicherstellt.

* Im Baugesuch ist nachzuweisen, dass die Voraussetzungen gemiss Absatz 2 oder
Absatz 3 erfiillt sind.

6. Formelles Baurecht

6.1. NICHT BAUBEWILLIGUNGSPFLICHTIGE
BAUVORHABEN

Art. 40 Nicht baubewilligungspflichtige Bauvorhaben

" Sofern die Vorschriften des materiellen Rechts eingehalten werden, bediirfen fol-
gende Bauvorhaben keiner Baubewilligung: *

1. Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an bestimmungsgeméss nutzbaren Bauten
und Anlagen, sofern sie nur der Werterhaltung dienen und die Baute und An-
lage dadurch keine Anderung oder Zweckinderung erfihrt;

2. Geringfiigige Anderungen im Innern von Bauten und Anlagen mit Ausnahme
von Anderungen der Nutzfliche oder der Anzahl Riume, ausgenommen aus-
serhalb der Bauzonen;

3. Zweckidnderungen ohne erhebliche Auswirkungen auf die Nutzungsordnung,
ausgenommen ausserhalb der Bauzonen;

4. Neueindeckung von Dachern mit gleichem oder dhnlichem Dachmaterial,

5. Gebdude mit einem Volumen bis zu 5 m* (Kleinbauten) sowie Fahrradunter-
stdnde mit einer Grundfldche bis zu 4.0 m?;

6.  Bauten und Anlagen, die nicht fiir langer als sechs Monate pro Jahr aufgestellt

oder errichtet werden, wie:

a)  Verpflegungs- und Verkaufsstitten;

b)  Service-Stationen fiir Sport- und Freizeitgerite;

c) Stinde, Hiitten, Buden, Zelte fiir Feste, Vorfilhrungen, Ausstellungen
und sonstige Anldsse;
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

20

d)  Kinderspielplatze;

e) Kleinskilifte, Skiforderbinder, Natureisbahnen;

) Einrichtungen fiir Rennstrecken und Trendsportarten;

g)  Strassenreklamen;

h)  unbeleuchtete Reklamen an touristischen Einrichtungen mit einer Fla-
che bis zu 5 m?;

Iglus, Tipizelte und dergleichen fiir Ubernachtungen in Skigebieten wihrend

der Wintersaison oder bei Bauernh6éfen von Mai bis Oktober, sofern keine fes-

ten sanitéren Einrichtungen erstellt werden;

Anlagen der Gartenraumgestaltung wie Fusswege, Gartenplétze, Storen, Trep-

pen, Feuerstellen, Biotope, Pflanzentroge, Kunstobjekte, Fahnenstangen, aus-

genommen ausserhalb der Bauzonen;

Reklameeinrichtungen wie Firmentafeln, Schaukédsten, Leuchtreklamen und

Hinweistafeln mit einer Flache bis zu 1.5 m?;

Satellitenempfangsanlagen fiir Radio und Fernsehen mit einer Fliche bis zu

1.5 m?

Schilder und Tafeln wie Verkehrssignale, Strassentafeln, Wanderwegmarkie-

rungen, Vermessungszeichen;

unbeleuchtete Zeichen wie Kreuze bis 3.0 m Hohe, Kunstobjekte;

Technische FEinrichtungen wie Strassenbeleuchtungsanlagen, Schaltkisten,

Hydranten, Messeinrichtungen, Pféhle, Stangen, Bénke;

Sicherheitsvorrichtungen wie:

a)  Schneefangnetze entlang von Verkehrswegen;

b) Sicherheitszdune, Netze, Absperrungen, Polsterungen und dergleichen
fiir Sport- und Freizeitanlagen;

¢)  Sicherheitsgeldnder;

Erschliessungsanlagen, soweit sie im Rahmen einer Planung mit der Genauig-

keit eines Baugesuchs profiliert und festgelegt worden sind;

nach dem Stand der Technik reflexionsarme Solaranlagen an Fassaden mit ei-

ner Absorberfliche bis maximal 6.0 m? pro Fassade innerhalb der Bauzonen

und bis maximal 2.0 m? ausserhalb der Bauzonen;

Terrainverdnderungen bis zu 1.0 m Hoéhe oder Tiefe und einer verdnderten

Kubatur von 100 m3;

Einfriedungen bis zu 1.0 m Hohe sowie Stiitz- und Futtermauern bis zu 1.0 m

Hohe, ausgenommen ausserhalb der Bauzonen;

bewegliche Weidezéune wihrend der Weidezeit;

Fundamentfreie Unterstdnde und dergleichen bis 25 m? Grundflache fiir Nutz-

tiere, fundamentfreie Plastiktunnels und Melkstdnde sowie dhnliche Einrich-

tungen der Landwirtschaft und des Gartenbaus wie kleine Vorrichtungen fiir

den Verkauf von Produkten;

Materialdepots, die nur einmal im Jahr fiir maximal vier Monate eingerichtet

werden,;

Baustelleninstallationen, sofern sie keine erheblichen Immissionen verursa-

chen, ausgenommen Arbeiterunterkiinfte und mobile Betonanlagen.
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? Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht gilt nicht fiir in Gefahrenzonen vor-
gesehene Bauvorhaben, die dem Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen, sowie
allgemein fiir Bauvorhaben, die Gewésser, Gewésserschutzzonen und Moorbiotope
gefahrden konnten. *

* Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht entbindet nicht von der Einhaltung
der Vorschriften des materiellen Rechts und der Einholung anderer Bewilligungen.
Bestehen Anzeichen dafiir, dass durch ein bewilligungsfreies Bauvorhaben Vor-
schriften des materiellen Rechts verletzt sein konnten, leitet die kommunale Baube-
horde von Amtes wegen, auf Ersuchen der Fachstelle oder auf Hinweis von Dritten
hin das Baubewilligungsverfahren ein. *

4 Bauten und Anlagen gemiss Absatz 1 Ziffer 6, 7, 19, 21 und 22 sind nach Ablauf
der zuldssigen Dauer, solche gemiss Ziffer 14 nach Gebrauch zu entfernen. Das be-
anspruchte Gelédnde ist in den urspriinglichen Zustand zuriickzuversetzen. Die ent-
fernten Bau- oder Anlageteile sind zu entsorgen oder an zuléssiger Stelle zu lagern.

Art. 40a * Anzeigepflicht

' Die gemiss Artikel 40 Absatz 1 von der Baubewilligungspflicht ausgenommenen
Bauvorhaben sind der kommunalen Baubehdrde vor der Ausfithrung schriftlich an-
zuzeigen. Davon ausgenommen sind Zdune geméss Artikel 40 Absatz 1 Ziffer 19.

% Die Baubehorde teilt der Bauherrschaft innert 15 Arbeitstagen seit der Anzeige mit
anfechtbarer Verfiigung eine allfillige Baubewilligungspflicht mit und orientiert
gleichzeitig dariiber, ob das angezeigte Vorhaben dem ordentlichen oder vereinfach-
ten Baubewilligungsverfahren untersteht und ob Zusatzbewilligungsgesuche erfor-
derlich sind.

> Ohne Mitteilung innert 15 Arbeitstagen kann die Bauherrschaft mit der Ausfiih-
rung beginnen.

Art. 40b * Solaranlagen auf Dichern

! Solaranlagen auf Dichern unterliegen der Anzeigepflicht gemiss Artikel 40a.

? Die kommunale Baubehorde entscheidet aufgrund des Bundesrechts, ob die Solar-
anlage auf dem Dach geniigend angepasst und daher bewilligungsfrei ist.

* Die Gemeinden kdnnen in der Grundordnung bei &sthetisch wenig empfindlichen
Zonen wie Gewerbe- und Industriezonen bestimmen, dass auch ungeniigend ange-
passte Solaranlagen bewilligungsfrei sind.

* Die Gemeinden kénnen ferner in ihrem Baugesetz vorsehen, dass Solaranlagen auf
Gebéduden, die geméss Grundordnung einer spezifischen Schutz- oder Erhaltungsre-
gelung unterstehen, in jedem Fall baubewilligungspflichtig sind.

5 Materiell bestimmt sich die Zuldssigkeit von Solaranlagen auf Dichern gemiss
Bundesrecht sowie geméss den Gestaltungsvorschriften der Gemeinden, sofern letz-
tere die Nutzung der Sonnenenergie nicht unverhiltnismissig einschrénken.

21



801.110

6.2. BAUBEWILLIGUNGSVERFAHREN

6.2.1. Ordentliches Baubewilligungsverfahren

Art. 41 Vorldufige Beurteilung

! Die kommunale Baubehdrde kann vor der Einreichung eines Baugesuchs um eine
vorldufige Beurteilung wesentlicher Punkte des Bauvorhabens ersucht werden.

2 Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen kann die Fachstelle iiber die Gemeinde
um eine vorldufige Beurteilung ersucht werden.

* Die vorldufige Beurteilung gibt weder den Gesuchstellenden Anspruch auf Ertei-
lung der Baubewilligung noch bindet sie die entscheidende Behorde bei der Beurtei-
lung des ordentlichen Baugesuchs und allfdlliger Einsprachen.

Art. 42 Baugesuch,
BAB-Gesuch

' Baugesuche und Gesuche fiir Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen (BAB-
Gesuch) sind bei der Gemeinde zusammen mit den fiir die Beurteilung erforderli-
chen Unterlagen und Nachweisen auf amtlichem Formular in der von der Gemeinde
festgelegten Anzahl Ausfertigungen einzureichen.

? Die Gemeinden bestimmen unter Beachtung des iibergeordneten Rechts, welche
Unterlagen und Nachweise dem Baugesuch beizulegen sind. Fiir grossere Bauvorha-
ben und insbesondere fiir Bauvorhaben an Standorten mit besonderer Bedeutung fiir
das Orts- oder Landschaftsbild kann ein Modell oder eine vergleichbare Visualisie-
rung verlangt werden.

* Baugesuchen fiir Bauvorhaben in Gefahrenzonen und gelben Gefahrengebieten ist
ein Vorpriifungsentscheid der Gebdudeversicherung des Kantons Graubiinden beizu-
legen. Beim gelben Gefahrengebiet handelt es sich um einen Hinweisbereich. *

*Bei Anderung bestehender Bauten und Anlagen sowie bewilligter Pline muss aus
den Plinen der Zustand der betreffenden Bauteile vor und nach der Anderung er-
sichtlich sein (bestehend: grau/schwarz; neu: rot; Abbruch: gelb).

Art. 43 Baugespann

" Bei Bauvorhaben, die nach aussen in Erscheinung treten, ist gleichzeitig mit der
Einreichung des Baugesuchs ein Baugespann aufzustellen. Dieses muss die Lage,
Hohe und Gestalt der Baute klar erkennen lassen. Aufschiittungen und Boschungen
von mehr als 0.8 m Héhe sind ebenfalls zu profilieren.

2 Die Hohenlage des Erdgeschosses ist an den Profilen zu markieren. Die Grenzstei-
ne sind freizulegen.
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? Das Baugespann darf vor der rechtskriftigen Erledigung des Baugesuchs nur mit
Bewilligung der kommunalen Baubehorde entfernt werden. Es ist in jedem Falle
wiahrend der Dauer der offentlichen Auflage stehen zu lassen. Nach Eintritt der
Rechtskraft des Bauentscheides ist das Baugespann umgehend zu entfernen.

Art. 44 Vorlédufige Priifung

' Die kommunale Baubehérde priift eingehende Baugesuche und BAB-Gesuche um-
gehend auf Vollstandigkeit und unterzieht sie einer materiellen Vorpriifung. Gleich-
zeitig wird gepriift, ob das Baugespann richtig gestellt ist.

2Bei unvollstindigen Gesuchen sowie Gesuchen mit offenkundigen materiellen
Mingeln setzt die kommunale Baubehorde beziehungsweise die Fachstelle den Ge-
suchstellenden innert 20 Tagen seit Eingang eine angemessene Frist zur Vervollstin-
digung oder Verbesserung des Baugesuchs.

> Wird das Gesuch innert der angesetzten Frist nicht vervollsténdigt oder verbessert,
gilt es als zuriickgezogen.

Art. 45 Offentliche Auflage, Einsprache

! Nach Abschluss der vorliufigen Priifung legt die kommunale Baubehorde das Bau-
gesuch beziehungsweise das BAB-Gesuch wihrend 20 Tagen in der Gemeinde 6f-
fentlich auf. Erfordert das Bauvorhaben eine UVP, wird gleichzeitig der UVB aufge-
legt.

s Die Auflage kann in elektronischer Form erfolgen. *

? Die Auflage des Baugesuchs wird im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde
bekannt gegeben. Bei BAB-Gesuchen, Gesuchen mit UVP sowie Gesuchen mit Zu-
satzbewilligungen, die im Kantonsamtsblatt zu publizieren sind, ist die 6ffentliche
Auflage gleichzeitig auch im Kantonsamtsblatt bekannt zu geben.

* Die Publikation hat Angaben iiber die Bauherrschaft, den Standort des Bauvorha-
bens, die betroffenen Nutzungszonen und Bundesinventare nach der Natur- und Hei-
matschutzgesetzgebung, die Auflagezeit, den Auflageort und die Einsprachemdg-
lichkeit zu enthalten.

* Einsprachen sind wihrend der Auflagefrist bei der Gemeinde einzureichen. Den
Gesuchstellenden ist Gelegenheit zu geben, zu Einsprachen innert 20 Tagen schrift-
lich Stellung zu nehmen.

Art. 46 Bauentscheid

' Nach Abschluss des Auflageverfahrens sowie Einholung notwendiger Stellungnah-
men anderer betroffener Behorden entscheidet die kommunale Baubehdrde tiber das
Baugesuch und allfdllige Einsprachen und erlédsst den Bauentscheid.

2 Bauentscheide sind den Baugesuchstellenden und allfilligen Einsprechenden
gleichzeitig zu er6ffnen. Sie sind zu begriinden, wenn Einsprachen oder Baugesuche
abgewiesen werden.
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’ Bauentscheide sind innert eineinhalb Monaten seit Ablauf der 6ffentlichen Auflage
zu er6ffnen. Bei Bauvorhaben mit Einsprachen betrégt die Erledigungsfrist maximal
drei und bei Bauvorhaben mit UVP maximal fiinf Monate. *

Art. 47 BAB-Entscheid
1. Weiterleitung

"Nach Abschluss des Auflageverfahrens leitet die kommunale Baubehérde BAB-
Gesuche, sofern sie die Voraussetzungen fiir eine Bewilligung als erfiillt betrachtet,
umgehend in mindestens drei Exemplaren mit allen Unterlagen und begriindetem
Antrag an die Fachstelle weiter. Gleichzeitig ibermittelt sie der Fachstelle allféllige
Einsprachen zusammen mit ihrer Stellungnahme.

2 BAB-Gesuche kdnnen bereits wihrend der Auflage an die Fachstelle weitergeleitet
werden. Diesfalls orientiert die zustindige kommunale Baubehdrde die Fachstelle
umgehend iiber allféillige Einsprachen.

Art. 48 2. Anhorung, Bereinigung, Schiedsstelle

'Nach Eingang des Gesuchs holt die Fachstelle bei den betroffenen Stellen unter
Ansetzung einer Erledigungsfrist die notwendigen Stellungnahmen ein. *

2 Ist die Fachstelle mit den Stellungnahmen nicht einverstanden oder bestehen zwi-
schen den Stellungnahmen Widerspriiche, fiihrt die Fachstelle mit den betroffenen
Stellen ein Bereinigungsgespréch.

3 Misslingt die Bereinigung, unterbreitet die Fachstelle den Konflikt der Schiedsstel-
le, welche die Fachstelle anweist, wie zu entscheiden ist. Schiedsstelle ist das Depar-
tement.

Art. 49 3. Entscheid, Er6ffnung

' Nach Vorliegen aller Unterlagen entscheidet die Fachstelle iiber das BAB-Gesuch
und allféllige Einsprachen und erteilt, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen er-
fiillt sind, die BAB-Bewilligung. Andernfalls weist sie das BAB-Gesuch ab.

2 Uber BAB-Gesuche entscheidet die Fachstelle innert einem Monat seit Eingang
der vollstdndigen Baugesuchsakten. Bei Bauvorhaben, die eine verwaltungsinterne
Vernehmlassung oder eine Zusatzbewilligung erfordern, betrdgt die Erledigungsfrist
maximal drei Monate. Bei Bauvorhaben mit Einsprachen, UVP oder besonders
grossem Koordinationsbedarf betrégt die Erledigungsfrist maximal fiinf Monate. *

’ BAB-Bewilligungen und allféllige Einspracheentscheide werden Gesuchstellenden
und Einsprechenden von der kommunalen Baubehérde nach Eingang so rasch als
moglich, spétestens innert zwei Wochen, zusammen mit der Baubewilligung er6ftf-
net. *

* Die Kosten des BAB-Verfahrens werden in der BAB-Bewilligung in Rechnung ge-
stellt.
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Art. 49a * 4. Verzicht auf Entscheidbegriindung

' BAB-Verfiligungen und allfillige Einspracheentscheide kénnen den Parteien mit ei-
ner Kurzbegriindung eréffnet werden. Jede Partei kann innert 30 Tagen seit der Er-
6ffnung bei der Fachstelle schriftlich einen vollstdndig begriindeten Entscheid ver-
langen. Verlangt keine Partei innert dieser Frist eine Begriindung, erwéchst der Ent-
scheid in Rechtskraft.

% Die Parteien sind auf die Moglichkeit der Entscheidbegriindung und die Rechtsfol -
gen aufmerksam zu machen.

3 Verlangt eine Partei eine Begriindung, wird der Entscheid schriftlich begriindet und
den Parteien in vollstidndiger Ausfertigung erdffnet. Die Rechtsmittelfristen begin-
nen mit dieser Zustellung zu laufen.

4 Bei Verzicht auf einen vollstéindig begriindeten Entscheid werden angemessen re-
duzierte Verfahrenskosten erhoben.

6.2.2. Vereinfachtes Baubewilligungsverfahren *

Art. 50 Vereinfachtes Baubewilligungsverfahren
1. Anwendungsfille *

"Das vereinfachte Baubewilligungsverfahren findet auf untergeordnete Bauvorha-
ben Anwendung, bei welchen mit keinen Einsprachen zu rechnen ist, wie insbeson-
dere: *

1. geringfligige Projektinderungen bereits bewilligter Bauvorhaben;

2. bauliche Massnahmen, die nach aussen nicht in Erscheinung treten, zonenkon-
form sind und zu keinen Verdnderungen beziiglich Verkehrsbelastung oder
Ausniitzung fiihren.

2 Das vereinfachte Baubewilligungsverfahren findet iiberdies auf Bauvorhaben An-

wendung, die gemiss Artikel 40 von der Baubewilligungspflicht ausgenommen, je-

doch geméss kommunalem Baugesetz dem vereinfachten Baubewilligungsverfahren

unterstellt sind. *

Art. 51 2. Verfahren

" Gesuche und Gesuchsunterlagen konnen in vereinfachter Ausfithrung eingereicht
werden. Auf das Baugespann und die 6ffentliche Auflage samt Publikation wird ver-
zichtet.

* Gesuchstellende erhalten innert Monatsfrist seit Einreichung des Gesuchs einen
Entscheid der kommunalen Baubehorde. Bei Bauvorhaben, die neben der Baubewil -
ligung eine BAB-Bewilligung erfordern, sind der Entscheid der kommunalen Bau-
behdrde und der BAB-Entscheid innert eineinhalb Monaten zu erdffnen. Der BAB-
Entscheid ist innert zwei Wochen seit Eingang des Gesuchs bei der Fachstelle zu fal-
len.
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3 Bauvorhaben, die lediglich einer kommunalen Baubewilligung bediirfen, gelten als
bewilligt, sofern innert Monatsfrist seit Einreichung des Gesuchs kein anders lauten-
der Entscheid ergeht.

*Im Ubrigen gelten die Bestimmungen iiber das ordentliche Baubewilligungsverfah-
ren.

6.2.3. Bewilligungsverfahren fiir Photovoltaik-Grossanlagen *

Art. 51a* Verfahren

' Fiir die Bewilligung von Photovoltaik-Grossanlagen gemiss Artikel 71a des Ener-
giegesetzes” und Artikel 9c ff. der Energieverordnung® gelten die Bestimmungen
iiber das ordentliche BAB-Verfahren unter Vorbehalt der abweichenden Bestim-
mungen dieses Abschnitts.

2 Gesuche fiir solche Photovoltaik-Grossanlagen sind in sechsfacher Ausfertigung
bei der zustdndigen Gemeinde einzureichen. Die Fachstelle bestimmt, welche Un-
terlagen und Nachweise dem Baugesuch beizulegen sind. Die kommunale Baube-
horde leitet das Gesuch ebenfalls in sechs Exemplaren an die Fachstelle weiter.

* Auf ein Baugespann kann ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn mit dem
Gesuch eine Visualisierung der Anlage eingereicht wird. Die Unterlagen der Visua-
lisierung bilden Bestandteil der &ffentlichen Auflage. Im Publikationstext ist anzu-
geben, fiir welche Anlageteile nur eine Visualisierung erfolgt.

Art. 51b * Zustindigkeit

"Uber Gesuche und allfillige Einsprachen betreffend Photovoltaik-Grossanlagen
entscheidet die Regierung mit einem Gesamtentscheid, welcher auch allfdllige inner-
halb der Bauzone gelegene Anlageteile umfasst. Sie eroffnet den Gesamtentscheid
den Parteien.

* Erstreckt sich eine Photovoltaik-Grossanlage iiber das Gebiet mehrerer Gemein-
den, so ist die Baubehdrde derjenigen Gemeinde fiir die ihr im BAB-Verfahren ob-
liegenden Aufgaben zustindig, auf deren Gebiet der grosste Teil der Anlage zu lie-
gen kommt. Bei unklaren Verhiltnissen bezeichnen die betroffenen Gemeinden ein-
vernehmlich eine zustindige Baubehorde. Bei Uneinigkeit wird sie durch die Fach-
stelle bestimmt.

* Bei Anlagen im Sinn von Absatz 2 erfolgt der begriindete Antrag bei der Weiterlei-
tung des Gesuchs an die Fachstelle im Einvernehmen mit den anderen betroffenen
Gemeinden.

» SR 730.0
9 SR 730.01
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Art. 5lc * Zustimmung der Gemeinden und der Grundeigentiimerschaft

' Die Zustimmung der Grundeigentiimerinnen und -eigentiimer, bestehend aus einem
offentlich beurkundeten Vertrag, sowie der Beschluss iiber die Zustimmung der
Standortgemeinden sind mit dem Baugesuch einzureichen.

Art. 51d * Sicherstellung

! Die kommunale Baubehdrde kann in ihrem begriindeten Antrag bei der Weiterlei-
tung des Gesuchs an die Fachstelle verlangen, dass in die Bewilligung eine Auflage
zur Sicherstellung der Kosten fiir den Riickbau und die Wiederherstellung aufge-
nommen wird.

2 Stellt die kommunale Baubehorde einen solchen Antrag, nimmt die Regierung eine
entsprechende Auflage in den Entscheid auf.

Art. Sle * Vereinfachtes Verfahren

! Geringfiigige Projektéinderungen von bereits nach diesem Abschnitt bewilligten
Photovoltaik-Grossanlagen konnen von der Fachstelle in einem vereinfachten Ver-
fahren bewilligt werden, wenn sie:

a)  keine massgeblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt haben;

b)  keine Anpassungen des UVB erfordern; und

c)  keiner kantonalen oder kommunalen Zusatzbewilligung bediirfen.

2 Auf das Baugespann und die Visualisierung sowie die 6ffentliche Auflage und Pu-
blikation wird verzichtet.

? Die Fachstelle gewihrt den Umweltorganisationen sowie den am Verfahren des be-
willigten Projekts beteiligten Einsprechenden Akteneinsicht sowie die Mdoglichkeit,
innert 20 Tagen zur Projektdnderung Stellung zu nehmen.

6.3. KOORDINATION

6.3.1. Verfahrenskoordination

Art. 52 Gesuche fiir koordinationsbediirftige Zusatzbewilligungen

1. Vorbereitung
' Das Departement fiithrt im Einvernehmen mit den betroffenen Departementen eine
Liste mit den zu koordinierenden Zusatzbewilligungen.
2In der Liste der koordinationsbediirftigen Zusatzbewilligungen werden jene Zu-
satzbewilligungen bezeichnet, bei denen die Gesuche in der Regel vor der Einrei-
chung mit den betroffenen Fachbehdrden vorabzukldren und zu bereinigen sind.
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Art. 53 2. Einreichung, vorldufige Priifung

' Gesuche fiir koordinationsbediirftige Zusatzbewilligungen sind zusammen mit dem
Baugesuch, einem allfédlligen BAB-Gesuch sowie allen fiir die Beurteilung notwen-
digen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen. Soweit Gesuchsformulare beste-
hen, sind diese zu verwenden.

2 Die kommunale Baubehérde priift eingehende Gesuche fiir Zusatzbewilligungen
umgehend auf Vollstdndigkeit. Sie klért insbesondere ab, ob fiir alle erforderlichen
Zusatzbewilligungen Gesuche mit den nétigen Formularen und Unterlagen vorliegen
und die notwendigen Vorabklarungen erfolgt sind.

? Reichen Baugesuchstellende Gesuche fiir Zusatzbewilligungen direkt bei den fiir
die Zusatzbewilligung zustindigen Behdrden ein, leiten diese das Gesuch an die fiir
die Koordination zustindige Behorde weiter, sofern das Gesuch ein baubewilli-
gungspflichtiges Vorhaben betrifft und noch keine Baubewilligung vorliegt.

Art. 54 3. Offentliche Auflage, Einsprache

" Gesuche fiir koordinationsbediirftige Zusatzbewilligungen sind zusammen mit dem
Baugesuch und einem allfdlligen BAB-Gesuch 6ffentlich aufzulegen und auszu-
schreiben. In der Publikation sind die Gesuche fiir Zusatzbewilligungen einzeln auf-
zufithren.

* Einsprachen gegen Gesuche fiir Zusatzbewilligungen sind wihrend der fiir das
Baugesuch und BAB-Gesuch geltenden Auflagefrist bei der Gemeinde einzureichen.

3 Im Ubrigen gelten die Vorschriften iiber das Baubewilligungsverfahren.

6.3.2. Entscheidkoordination

Art. 55 Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen

' Bei Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen stellt die kommunale Baubehorde, so-
fern sie die Voraussetzungen fiir eine Baubewilligung als erfiillt betrachtet, Gesuche
flir Zusatzbewilligungen nach Abschluss des Auflageverfahrens umgehend mit allen
erforderlichen Unterlagen und allfélligen Einsprachen direkt den fiir die Zusatzbe-
willigung zustéindigen Behorden zu.

? Die fiir die Zusatzbewilligung zustindigen Behorden iibermitteln ihren Entscheid
sowie einen allfédlligen Einspracheentscheid direkt der Gemeinde. Die kommunale
Baubehérde erdffnet Entscheide iiber Zusatzbewilligungen nach Uberpriifung der in-
haltlichen Abstimmung gleichzeitig mit dem Bauentscheid.

*Von der gleichzeitigen Erdffnung kann im Einvernehmen der Parteien abgesehen
werden, wenn alle Bewilligungen wenigstens in Aussicht gestellt und mit einem
Vorbehalt zugunsten der jeweils anderen Bewilligungen versehen sind.

* Wird eine Zusatzbewilligung verweigert, weist die kommunale Baubehorde auch
das Baugesuch ab, sofern dieses nicht teilweise oder mit Nebenbestimmungen be-
willigt werden kann.
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Art. 56 Bagvorhaben ausserhalb der Bauzonen
1. Uberweisung, Einholung der Zusatzbewilligungen

' Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen leitet die kommunale Baubehérde, so-
fern sie die Voraussetzungen fiir die Erteilung der Baubewilligung als erfiillt
betrachtet, Gesuche fiir Zusatzbewilligungen zusammen mit dem BAB-Gesuch mit
allen Unterlagen und begriindetem Antrag an die Fachstelle weiter. Gleichzeitig
ibermittelt sie der Fachstelle allfdllige Einsprachen zusammen mit ihrer Stellung-
nahme.

2 Die Fachstelle holt, sofern sie die Voraussetzungen fiir die Erteilung der BAB-
Bewilligung als erfiillt betrachtet, bei der zustéindigen Behdrde unter Ansetzung ei-
ner Erledigungsfrist den Entscheid iiber die Zusatzbewilligung und Einsprachen ein.
3 Zusatzbewilligungen nach der Feuerpolizei- und Zivilschutzgesetzgebung sowie
Bewilligungen fiir Anlagen mit wassergefdhrdenden Fliissigkeiten nach der Gewés-
serschutzgesetzgebung holt die Gemeinde auch bei Bauvorhaben ausserhalb der
Bauzonen direkt bei den dafiir zustdndigen Behorden ein.

Art. 57 2. Bereinigung, Schiedsstelle

" Erachtet die fiir eine Zusatzbewilligung zustindige kantonale Fachbehorde die
Voraussetzungen fiir die Erteilung einer Zusatzbewilligung zu einem Bauvorhaben
ausserhalb der Bauzone fiir nicht gegeben, teilt sie dies der Fachstelle in einer vor-
laufigen Stellungnahme mit.

? Halt die Fachstelle die Voraussetzungen fiir die Erteilung der BAB-Bewilligung
fiir erfullt, fiihrt sie mit der betreffenden Behorde ein Bereinigungsgesprich.

* Einigen sich die beteiligten Behorden auf Erteilung der Zusatzbewilligung, wird
diese den Parteien gemiss den nachfolgenden Artikeln er6ftnet. Einigen sie sich auf
eine Verweigerung der Zusatzbewilligung, weist die Fachstelle das BAB-Gesuch ab
und er6ffnet den Entscheid zusammen mit dem ablehnenden Entscheid iiber die Zu-
satzbewilligung den Parteien.

*Kommt keine Einigung zustande, unterbreitet die Fachstelle den Konflikt der
Schiedsstelle. Schiedsstelle ist bei Konflikten mit Amtsstellen, die dem gleichen De-
partement unterstehen wie die Fachstelle, das Departement, ansonsten die Regie-
rung.

Art. 58 3. Koordinierte Eroffnung der Entscheide

'Liegen alle Zusatzbewilligungen vor, iibermittelt die Fachstelle diese zusammen
mit der BAB-Bewilligung der kommunalen Baubehérde, welche die Entscheide den
Gesuchstellenden zusammen mit dem Bauentscheid erdffnet.

2 Von der gleichzeitigen Eroffnung kann im Einvernehmen der Parteien abgesehen
werden, wenn alle Bewilligungen wenigstens in Aussicht gestellt und mit einem
Vorbehalt zugunsten der jeweils anderen Bewilligungen versehen sind.
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Art. 59 4. Gesamtentscheid

! Die Fachstelle erlésst einen Gesamtentscheid, wenn:

1. sie und die beteiligten Fachbehorden sich im konkreten Fall darauf geeinigt
haben,;

2. sie und die Fachbehorden dies generell fiir eine bestimmte Art von Zusatzbe-
willigungen vereinbart haben, oder

3. Stellungnahmen von beschwerdeberechtigten Umweltorganisationen oder

Einsprachen vorliegen.

2 Die Fachstelle teilt den Gesamtentscheid der kommunalen Baubehdrde mit, die ihn
den Parteien zusammen mit dem Bauentscheid erdffnet.

6.4. BAUKONTROLLEN

Art. 60 Kontrolle der Bauausfithrung, Bauabnahme

! Die kommunale Baubehérde priift die Ausfithrung der Bauvorhaben auf ihre Uber-
einstimmung mit der Baubewilligung, der BAB-Bewilligung und allfélligen Zusatz-
bewilligungen, soweit die Kontrollen nicht den fiir die Zusatzbewilligung zusténdi-
gen Behorden obliegen. Sie kontrolliert mindestens das Schnurgeriist und die Ho-
henfixpunkte. Anschliisse an 6ffentliche Versorgungs- und Entsorgungsanlagen wer-
den vor dem Eindecken kontrolliert.

?Die Bauherrschaft meldet der kommunalen Baubehorde unverziiglich die Bau-
vollendung. Diese fiihrt die Bauabnahme durch. Bei Bauvorhaben ausserhalb der
Bauzonen meldet die kommunale Baubehorde der Fachstelle, ob das ausgefiihrte
Bauvorhaben der BAB-Bewilligung entspricht. Bei Abweichungen iibermittelt sie
der Fachstelle die Ausfiihrungspline.

* Die kommunale Baubehérde kann Private mit den Baukontrollen beauftragen.
*Wird ein Bauvorhaben ohne Baubewilligung in Angriff genommen oder abwei-
chend von bewilligten Plédnen oder Auflagen in der Baubewilligung ausgefiihrt, ver-
fiigt die kommunale Baubehorde, in dringlichen Féllen eines ihrer Mitglieder oder
der Vorsteher beziehungsweise die Vorsteherin des Bauamtes oder der Gemeinde-
schreiber beziehungsweise die Gemeindeschreiberin, die Einstellung der Bauarbei-
ten. Gleichzeitig fordert die verfiigende Behorde oder Amtsperson die Bauherrschaft
zur Einreichung eines nachtraglichen Baugesuchs auf.

* Baueinstellungsverfiigungen sind sofort vollstreckbar.

Art. 61 Baurechtswidrige Zustinde

" Bestehen Anzeichen fiir formell oder materiell baurechtswidrige Zustinde, wird
nach einer Vorankiindigung eine nachtragliche Baukontrolle durchgefiihrt.

2 Ergibt die Baukontrolle Anhaltspunkte fiir eine Verletzung von Bauvorschriften,
fordert die kommunale Baubehdrde die Betroffenen auf, ein nachtrigliches Bauge-
such einzureichen.
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3 Stellt die zustindige Behorde bei der Priifung des nachtriiglichen Baugesuchs be-
ziehungsweise BAB-Gesuchs eine Verletzung materieller Bauvorschriften fest, er-
Offnet sie ein Verfahren auf Wiederherstellung des rechtméssigen Zustands und ein
Bussverfahren.

7. Rechtsschutz *

Art. 61a* Beschwerderecht der Umweltorganisationen

' Die Umweltorganisationen melden ihre Beteiligung am Verfahren schriftlich oder
elektronisch mittels des von der Fachstelle zur Verfligung gestellten Anmeldeformu-
lars an.

? Die Fachstelle teilt den Organisationen mit, dass die Gesuche zur Einsicht bereit-
liegen. Die Organisationen haben Gelegenheit, innert 20 Tagen ab der Mitteilung ei-
ne Stellungnahme zum Bauvorhaben oder zur Planung einzureichen. *

* Die Fachstelle kann die Beteiligung der Organisation auf einen Zeitraum nach Vor-
liegen allfdlliger Stellungnahmen oder Zusatzbewilligungen von Fachbehdrden hin-
ausschieben.

8. Schlussbestimmungen *

Art. 62 In-Kraft-Treten, Authebung bisherigen Rechts

' Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem revidierten Raumplanungsgesetz in
Kraft®.

2 Mit dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung wird die Verordnung iiber die Umnut-
zung landwirtschaftlicher Wohnbauten und schiitzenswerter Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzonen (Umnutzungsverordnung, UVO) vom 21. November
2000% aufgehoben.

% 1. November 2005
9 AGS 2000, 4740
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Anderungstabelle - Nach Beschluss

luss Inkrafttreten Element Anderung AGS F
24.05.2005 01.11.2005 Erlass Erstfassung -
24.10.2006 01.01.2007 Art. 1 Abs. 1 gedndert 2006, 4299
12.12.2006 01.01.2007 Art. 16 Abs. 1 gedndert 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 16 Abs. 3 gedndert 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 18 Abs. 1 gedndert 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 18 Abs. 4 gedindert 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 19 Abs. 3 geéndert 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 20 Abs. 4 gedndert 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 22 Abs. 2 gedndert 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 23 Abs. 2 gedndert 2006, 5030
12.12.2006 01.01.2007 Art. 25 Abs. 2 gedndert 2006, 5030
12.12.2006 01.01.2007 Art. 28 Abs. 2 gedindert 2006, 5030
12.12.2006 01.01.2007 Art. 29 Abs. 1 geéndert 2006, 5030
12.12.2006 01.01.2007 Art. 30 Abs. 2 gedndert 2006, 5030
12.12.2006 01.01.2007 Art. 31 Abs. 2 gedndert 2006, 5030
12.12.2006 01.01.2007 Art. 31 Abs. 4 gedndert 2006, 5031
12.12.2006 01.01.2007 Art. 32 Abs. 2 gedndert 2006, 5031
12.12.2006 01.01.2007 Art. 33 Abs. 2 gedindert 2006, 5031
12.12.2006 01.01.2007 Art. 35 Abs. 3 geéndert 2006, 5031
13.09.2011 01.10.2011 Art. 36 totalrevidiert -
13.09.2011 01.10.2011 Art. 37 totalrevidiert -
13.09.2011 01.10.2011 Art. 37a cingefligt -
23.06.2015 01.01.2016 Art. 4 Abs. 3 gedndert 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 5 Abs. 2 gedindert 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 7 Abs. 1 geéndert 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 9 Abs. 1 gedndert 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 10 Abs. 1 gedndert 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 11 Abs. 1 gedndert 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 11 Abs. 2 gedndert 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 11 Abs. 3 gedindert 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 11 Abs. 4 geéndert 2015-019
30.06.2015 01.01.2016 Art. 5 aufgehoben 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 6 aufgehoben 2015-021
31.05.2016 01.07.2016 Art. 1 Abs. 1 gedndert 2016-011
31.05.2016 01.07.2016 Titel 4.5. eingefiigt 2016-011
31.05.2016 01.07.2016 Art. 352 eingefiigt 2016-011
31.05.2016 01.07.2016 Art. 35b eingefiigt 2016-011
31.05.2016 01.07.2016 Art. 35¢ eingefiigt 2016-011
31.05.2016 01.07.2016 Art. 35d eingefligt 2016-011
31.05.2016 01.07.2016 Art. 35¢ cingefligt 2016-011
12.03.2019 01.04.2019 Art. 7 Abs. 2 gedndert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 11 Abs. 2 gedindert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 16 Abs. 4 geéndert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 19 Abs. 2 geéindert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 33a eingefligt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35¢ aufgehoben 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Titel 4.6. eingefiigt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35F eingefiigt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35g eingefiigt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Titel 4.7. eingefiigt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35h eingefligt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35i cingefligt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35 eingefligt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35k eingefiigt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 351 eingefiigt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35m eingefiigt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35n eingefligt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40 Abs. 1 gedndert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40 Abs. 1, 16. gedndert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40 Abs. 1, 17. gedindert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40 Abs. 1, 22. geéndert 2019-002
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Beschli Inkrafttreten Element Anderung AGS Fundstell
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40 Abs. 2 gedndert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40 Abs. 3 gedndert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40a eingefligt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40b eingefiigt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 42 Abs. 3 gedndert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 46 Abs. 3 geéndert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 48 Abs. 1 gedndert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 49 Abs. 2 gedndert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 49 Abs. 3 gedindert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 49a eingefiigt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Titel 6.2.2. geéndert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 50 Titel geéindert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 50 Abs. 1 gedndert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 50 Abs. 2 gedndert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Titel 7. gedindert 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 61a eingefiigt 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Titel 8. eingefiigt 2019-002
27.06.2023 01.07.2023 Titel 5.3. eingefligt 2023-021
27.06.2023 01.07.2023 Art. 39a cingefligt 2023-021
22.08.2023 01.09.2023 Titel 6.2.3. cingefiigt 2023-028
22.08.2023 01.09.2023 Art. 51a eingefligt 2023-028
22.08.2023 01.09.2023 Art. 51b eingefiigt 2023-028
22.08.2023 01.09.2023 Art. 51c eingefiigt 2023-028
22.08.2023 01.09.2023 Art. 51d eingefligt 2023-028
16.09.2025 01.10.2025 Art. 45 Abs. 1" cingefligt 2025-048
16.09.2025 01.10.2025 Art. 5le cingefiigt 2025-048
16.09.2025 01.10.2025 Art. 61a Abs. 2 gedindert 2025-048
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Anderungstabelle - Nach Artikel

Element Inkrafttreten Anderung AGS F
Erlass 24.05.2005 01.11.2005 Erstfassung -

Art. 1 Abs. 1 24.10.2006 01.01.2007 gedndert 2006, 4299
Art. 1 Abs. 1 31.05.2016 01.07.2016 gedndert 2016-011
Art. 4 Abs. 3 23.06.2015 01.01.2016 gedndert 2015-019
Art. 5 30.06.2015 01.01.2016 aufgehoben 2015-021
Art. 5 Abs. 2 23.06.2015 01.01.2016 geéndert 2015-019
Art. 6 30.06.2015 01.01.2016 aufgehoben 2015-021
Art. 7 Abs. 1 23.06.2015 01.01.2016 gedndert 2015-019
Art. 7 Abs. 2 12.03.2019 01.04.2019 gedndert 2019-002
Art. 9 Abs. 1 23.06.2015 01.01.2016 gedndert 2015-019
Art. 10 Abs. 1 23.06.2015 01.01.2016 gedndert 2015-019
Art. 11 Abs. 1 23.06.2015 01.01.2016 gedindert 2015-019
Art. 11 Abs. 2 23.06.2015 01.01.2016 geéndert 2015-019
Art. 11 Abs. 2 12.03.2019 01.04.2019 gedndert 2019-002
Art. 11 Abs. 3 23.06.2015 01.01.2016 gedndert 2015-019
Art. 11 Abs. 4 23.06.2015 01.01.2016 gedndert 2015-019
Art. 16 Abs. 1 12.12.2006 01.01.2007 gedndert 2006, 5029
Art. 16 Abs. 3 12.12.2006 01.01.2007 gedindert 2006, 5029
Art. 16 Abs. 4 12.03.2019 01.04.2019 geéndert 2019-002
Art. 18 Abs. 1 12.12.2006 01.01.2007 gedndert 2006, 5029
Art. 18 Abs. 4 12.12.2006 01.01.2007 gedndert 2006, 5029
Art. 19 Abs. 2 12.03.2019 01.04.2019 gedndert 2019-002
Art. 19 Abs. 3 12.12.2006 01.01.2007 gedndert 2006, 5029
Art. 20 Abs. 4 12.12.2006 01.01.2007 gedindert 2006, 5029
Art. 22 Abs. 2 12.12.2006 01.01.2007 geéndert 2006, 5029
Art. 23 Abs. 2 12.12.2006 01.01.2007 gedndert 2006, 5030
Art. 25 Abs. 2 12.12.2006 01.01.2007 gedndert 2006, 5030
Art. 28 Abs. 2 12.12.2006 01.01.2007 gedndert 2006, 5030
Art. 29 Abs. 1 12.12.2006 01.01.2007 gedndert 2006, 5030
Art. 30 Abs. 2 12.12.2006 01.01.2007 gedindert 2006, 5030
Art. 31 Abs. 2 12.12.2006 01.01.2007 geéndert 2006, 5030
Art. 31 Abs. 4 12.12.2006 01.01.2007 gedndert 2006, 5031
Art. 32 Abs. 2 12.12.2006 01.01.2007 gedndert 2006, 5031
Art. 33 Abs. 2 12.12.2006 01.01.2007 gedndert 2006, 5031
Art. 33a 12.03.2019 01.04.2019 eingefiigt 2019-002
Art. 35 Abs. 3 12.12.2006 01.01.2007 gedindert 2006, 5031
Titel 4.5. 31.05.2016 01.07.2016 eingefiigt 2016-011
Art. 35a 31.05.2016 01.07.2016 eingefiigt 2016-011
Art. 35b 31.05.2016 01.07.2016 eingefligt 2016-011
Art. 35¢ 31.05.2016 01.07.2016 cingefligt 2016-011
Art. 35d 31.05.2016 01.07.2016 eingefiigt 2016-011
Art. 35¢ 31.05.2016 01.07.2016 eingefiigt 2016-011
Art. 35¢ 12.03.2019 01.04.2019 aufgehoben 2019-002
Titel 4.6. 12.03.2019 01.04.2019 eingefiigt 2019-002
Art. 35f 12.03.2019 01.04.2019 eingefligt 2019-002
Art. 35g 12.03.2019 01.04.2019 cingefligt 2019-002
Titel 4.7. 12.03.2019 01.04.2019 eingefiigt 2019-002
Art. 35h 12.03.2019 01.04.2019 eingefiigt 2019-002
Art. 351 12.03.2019 01.04.2019 eingefiigt 2019-002
Art. 35 12.03.2019 01.04.2019 eingefiigt 2019-002
Art. 35k 12.03.2019 01.04.2019 eingefligt 2019-002
Art. 351 12.03.2019 01.04.2019 cingefligt 2019-002
Art. 35m 12.03.2019 01.04.2019 eingefligt 2019-002
Art. 35n 12.03.2019 01.04.2019 eingefiigt 2019-002
Art. 36 13.09.2011 01.10.2011 totalrevidiert -

Art. 37 13.09.2011 01.10.2011 totalrevidiert -

Art. 37a 13.09.2011 01.10.2011 eingefiigt -

Titel 5.3. 27.06.2023 01.07.2023 cingefligt 2023-021
Art. 39a 27.06.2023 01.07.2023 eingefligt 2023-021
Art. 40 Abs. 1 12.03.2019 01.04.2019 gedindert 2019-002
Art. 40 Abs. 1, 16. 12.03.2019 01.04.2019 geéndert 2019-002
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Element Beschli Inkrafttreten Anderung AGS Fundstell
Art. 40 Abs. 1, 17. 12.03.2019 01.04.2019 gedndert 2019-002
Art. 40 Abs. 1,22, 12.03.2019 01.04.2019 gedndert 2019-002
Art. 40 Abs. 2 12.03.2019 01.04.2019 gedindert 2019-002
Art. 40 Abs. 3 12.03.2019 01.04.2019 gedindert 2019-002
Art. 40a 12.03.2019 01.04.2019 eingefiigt 2019-002
Art. 40b 12.03.2019 01.04.2019 eingefligt 2019-002
Art. 42 Abs. 3 12.03.2019 01.04.2019 gedndert 2019-002
Art. 45 Abs. 1" 16.09.2025 01.10.2025 cingefiigt 2025-048
Art. 46 Abs. 3 12.03.2019 01.04.2019 gedindert 2019-002
Art. 48 Abs. 1 12.03.2019 01.04.2019 geéndert 2019-002
Art. 49 Abs. 2 12.03.2019 01.04.2019 geéndert 2019-002
Art. 49 Abs. 3 12.03.2019 01.04.2019 gedndert 2019-002
Art. 49a 12.03.2019 01.04.2019 cingefligt 2019-002
Titel 6.2.2. 12.03.2019 01.04.2019 gedndert 2019-002
Art. 50 12.03.2019 01.04.2019 Titel geéindert 2019-002
Art. 50 Abs. 1 12.03.2019 01.04.2019 geéndert 2019-002
Art. 50 Abs. 2 12.03.2019 01.04.2019 geéndert 2019-002
Titel 6.2.3. 22.08.2023 01.09.2023 eingefligt 2023-028
Art. 51a 22.08.2023 01.09.2023 cingefligt 2023-028
Art. 51b 22.08.2023 01.09.2023 cingefiigt 2023-028
Art. 51c 22.08.2023 01.09.2023 eingefligt 2023-028
Art. 51d 22.08.2023 01.09.2023 eingefiigt 2023-028
Art. 5le 16.09.2025 01.10.2025 eingefiigt 2025-048
Titel 7. 12.03.2019 01.04.2019 gedndert 2019-002
Art. 6la 12.03.2019 01.04.2019 cingefligt 2019-002
Art. 61a Abs. 2 16.09.2025 01.10.2025 gedndert 2025-048
Titel 8. 12.03.2019 01.04.2019 eingefligt 2019-002

35




	1. Allgemeines
	1.1. Behörden
	Art. 1 Zuständiges Departement, Fachstelle

	1.2. Mediation
	Art. 2 Verfahren

	1.3. Grundlagen
	Art. 3 Grundlagen

	1.4. Digitale Daten
	Art. 4 Erstellung, Bewirtschaftung, Datenhoheit, Ablage

	1.5. Beiträge an raumplanerische Leistungen
	Art. 5 * …
	Art. 6 * …


	2. Kantonsplanung
	2.1. Richtplanverfahren
	Art. 7 Erarbeitung, Mitwirkungsverfahren
	Art. 8 Verfahren vor Bundesbehörden, Bewirtschaftung

	2.2. Verfahren für kantonale Nutzungspläne
	Art. 9 Erarbeitung, öffentliche Auflage, Erlass


	3. Regionalplanung
	Art. 10 Rahmenverträge
	Art. 11 Verfahren für regionale Richtpläne

	4. Ortsplanung
	4.1. Verfahren für die Grundordnung
	Art. 12 Vorprüfungsverfahren
	Art. 13 Mitwirkungsauflage
	Art. 14 Genehmigungsverfahren
	Art. 15 Genehmigungsentscheid

	4.2. Quartierplanverfahren
	Art. 16 Einleitung
	Art. 17 Erarbeitung des Quartierplans
	Art. 18 Öffentliche Auflage, Einsprache
	Art. 19 Erlass, In-Kraft-Treten
	Art. 20 Kostenverteiler
	Art. 21 Aufhebung oder Änderung von Quartierplänen

	4.3. Beitragsverfahren
	Art. 22 Einleitung 1. Öffentliche Auflage
	Art. 23 2. Einsprache, Beschluss
	Art. 24 Kostenverteiler 1. Erarbeitung
	Art. 25 2. Öffentliche Auflage, Einsprache, Erlass
	Art. 26 Fälligkeit, Einzug, Stundung
	Art. 27 Änderung der Verhältnisse

	4.4. Verfahren für Landumlegungen und Grenzbereinigungen
	Art. 28 Grundsatz
	Art. 29 Einleitung 1. Öffentliche Auflage
	Art. 30 2. Einsprache, Beschluss
	Art. 31 Aufnahme und Auflage des alten Bestandes
	Art. 32 Neuzuteilung 1. Erarbeitung, öffentliche Auflage
	Art. 33 2. Einsprache, Entscheid
	Art. 33a * Zusammenlegung
	Art. 34 In-Kraft-Treten, grundbuchlicher Vollzug
	Art. 35 Kostenverteiler

	4.5. Ausführungsbestimmungen zur Bundesgesetzgebung über Zweitwohnungen *
	Art. 35a * Ortsbildprägende Bauten innerhalb der Bauzonen 1. Grundsatz
	Art. 35b * 2. Ausnahme
	Art. 35c * Geschützte Bauten innerhalb der Bauzonen
	Art. 35d * Gemeinsame Vorschriften
	Art. 35e * …

	4.6. Baulandmobilisierung *
	Art. 35f * Kaufrecht der Gemeinde
	Art. 35g * Befristete Planungsmassnahmen

	4.7. Ausgleich planungsbedingter Vor- und Nachteile *
	Art. 35h * Kürzung der Mehrwertabgabe, Koordination
	Art. 35i * Vertragliche Lösungen
	Art. 35j * Teuerung
	Art. 35k * Verfahren für die Mehrwertabgabe 1. Orientierung, Veranlagung, Mitteilung
	Art. 35l * 2. Fälligkeit
	Art. 35m * 3. Bezug
	Art. 35n * 4. Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich


	5. Kantonale Bauvorschriften
	5.1. Begriffe und Messweisen
	Art. 36 * Umsetzung IVHB
	Art. 37 * Nutzungsziffern
	Art. 37a * Ausnützungsziffer (AZ)

	5.2. Landwirtschaftlicher Wohnraum
	Art. 38 Dauerwohnraum
	Art. 39 Temporärwohnraum

	5.3. Bauten und Anlagen in der Gefahrenzone 1 *
	Art. 39a * Erneuerung bestehender Bauten und Anlagen


	6. Formelles Baurecht
	6.1. Nicht baubewilligungspflichtige Bauvorhaben
	Art. 40 Nicht baubewilligungspflichtige Bauvorhaben
	Art. 40a * Anzeigepflicht
	Art. 40b * Solaranlagen auf Dächern

	6.2. Baubewilligungsverfahren
	6.2.1. Ordentliches Baubewilligungsverfahren
	Art. 41 Vorläufige Beurteilung
	Art. 42 Baugesuch, BAB-Gesuch
	Art. 43 Baugespann
	Art. 44 Vorläufige Prüfung
	Art. 45 Öffentliche Auflage, Einsprache
	Art. 46 Bauentscheid
	Art. 47 BAB-Entscheid 1. Weiterleitung
	Art. 48 2. Anhörung, Bereinigung, Schiedsstelle
	Art. 49 3. Entscheid, Eröffnung
	Art. 49a * 4. Verzicht auf Entscheidbegründung

	6.2.2. Vereinfachtes Baubewilligungsverfahren *
	Art. 50 Vereinfachtes Baubewilligungsverfahren 1. Anwendungsfälle *
	Art. 51 2. Verfahren

	6.2.3. Bewilligungsverfahren für Photovoltaik-Grossanlagen *
	Art. 51a * Verfahren
	Art. 51b * Zuständigkeit
	Art. 51c * Zustimmung der Gemeinden und der Grundeigentümerschaft
	Art. 51d * Sicherstellung
	Art. 51e * Vereinfachtes Verfahren


	6.3. Koordination
	6.3.1. Verfahrenskoordination
	Art. 52 Gesuche für koordinationsbedürftige Zusatzbewilligungen 1. Vorbereitung
	Art. 53 2. Einreichung, vorläufige Prüfung
	Art. 54 3. Öffentliche Auflage, Einsprache

	6.3.2. Entscheidkoordination
	Art. 55 Bauvorhaben innerhalb der Bauzonen
	Art. 56 Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 1. Überweisung, Einholung der Zusatzbewilligungen
	Art. 57 2. Bereinigung, Schiedsstelle
	Art. 58 3. Koordinierte Eröffnung der Entscheide
	Art. 59 4. Gesamtentscheid


	6.4. Baukontrollen
	Art. 60 Kontrolle der Bauausführung, Bauabnahme
	Art. 61 Baurechtswidrige Zustände


	7. Rechtsschutz *
	Art. 61a * Beschwerderecht der Umweltorganisationen

	8. Schlussbestimmungen *
	Art. 62 In-Kraft-Treten, Aufhebung bisherigen Rechts


		2025-09-16T17:49:39+0200
	"7001 Chur"
	"Gesetzessammlung Kanton Graubünden"


	



